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Bootsstege in Hersel und Uedorf 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
wir bitten Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzungen des Ausschusses 
Umwelt, Klima, Landwirtschaft, Wald und Natur sowie des Feuerwehrausschusses zu setzen: 

 

Sachverhalt: 
Als in den 1990er Jahren das Herseler Werth unter Naturschutz gestellt (Anlage 1) und wenig später 
das Natura 2000-Gebiet / FFH-Gebiet „Rhein-Fischschutzzonen Emmerich-Bad Honnef“ (Anlage 2) 
eingerichtet wurde, soll es dabei für die damals schon vorhandenen Bootsstege in Hersel und Uedorf 
zu Bestandsschutz gekommen sein. Hier sind insbesondere § 4 der Vereinbarung zwischen dem Land 
NRW und den nordrhein-westfälischen Wassersportverbänden vom 15.01.2005 sowie Pkt. 2.1 
(Erläuterungsbericht zu „Verboten ist insbesondere“) der textlichen Darstellung und Festsetzung des 
Landschaftsplan Nr. 2 Bornheim (Stand 1. Änderung) von Interesse. Nach Kenntnis der CDU-Fraktion 
war seinerzeit eine längere Auseinandersetzung zwischen den Eigentümern bzw. Betreibern der 
Bootsstege und den beteiligten Stellen von Land und Bund vorausgegangen. 
In den letzten Jahren hat die Anzahl von Hausbooten an einigen Bootsstegen in Hersel und Uedorf 
enorm zugenommen. Teilweise werden diese Hausboote im Internet illegal für Übernachtungen 
angeboten, teilweise scheinen Personen dort – ebenfalls illegal – dauerhaft zu wohnen. Bereits in der 
vergangenen Ratsperiode hat die CDU-Fraktion dieses Thema mehrfach in den entsprechenden 
Ausschüssen und im Rat zur Sprache gebracht. 
Beim jüngsten Hochwasser war nun zu beobachten, wie zwei der Stege, die von der Zunahme an 
Hausbooten betroffen sind, merklich ihren Winkel zur Uferlinie veränderten. Die Vermutung liegt 
nahe, dass dies auf einen höheren Strömungswiderstand der Hausboote zurückzuführen ist. 
Eine Havarie hätte zwangsläufig Konsequenzen für Mensch und Natur. Bei einem Losreißen ganzer 
Steganlagen und einem unkontrollierbaren Abtreiben sind die anderen Steganlagen ebenso betroffen 
wie Wassersportler und die Rheinschifffahrt selbst. Es ist zu prüfen, ob unsere Feuerwehrboote in der 
Lage wären, eine losgerissene Steganlage „einzufangen“ und ob eine Steganlage im Uferbereich 
durch unsere Rettungskräfte ausreichend gesichert werden könnte, aufgrund der Strömung und 
fehlendem Baumbestand insbesondere im Bereich Uedorf und Widdig. 
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Antrag: 
Vor diesem Hintergrund beantragt die CDU Fraktion, dass der Bürgermeister 

 

1. eine Überprüfung der erteilten Genehmigungen der Steganlagen im Stadtgebiet Bornheim, hier 
insbesondere der etwaig hierzu im Zusammenhang mit der Unterschutzstellung des Herseler 
Werth sowie der Einrichtung des Natura 2000-Gebietes erlassenen Auflagen, veranlasst; 

 

2. sich bei den zuständigen Behörden die Ankerpläne mit Stand der letzten genehmigten 
Veränderung sowie die aktuellen Ankerpläne einholt und überprüft, ob es Abweichungen gibt, die 
mit einem zu überprüfenden und etwaig bestehenden Bestandsschutz unvereinbar sind; 

 

3. sich von den zuständigen Behörden die letzte Überprüfung der Verankerungen der Steganlagen 
nachweisen lässt sowie das Ergebnis dieser Überprüfung einholt; 

 
4. eine Vertretung des Umweltvereins „Interessengemeinschaft Herseler Werth“ zu einem 

kommenden Ausschuss für Umwelt, Klima, Landwirtschaft, Wald und Natur einlädt, um dem 
Ausschuss über die Entwicklung der Steganlagen seit 1993 berichten zu lassen; 

 

5. eine/n verantwortliche/n Expertin bzw. Experten der zuständigen Behörde zu einer Sitzung des 
Rates einlädt, der dem Rat berichtet, ob die Steganlagen und deren Verankerungen allen 
tatsächlichen und gesetzlichen Anforderungen entsprechen; dabei soll insbesondere eine 
Stellungnahme zu den zulässigen Zuglasten der einzelnen Anker und zu den 
Strömungswiderständen der einzelnen Boote erfolgen; 

 

6. die Steganlagen (temporär) schließt bzw. die (temporäre) Schließung der Steganlagen veranlasst, 
deren Verankerungen oder bauliche Veränderungen unter Berücksichtigung eines etwaig 
bestehenden Bestandsschutzes nicht den tatsächlichen und/oder gesetzlichen Vorgaben 
genügen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Für die CDU-Fraktion 
Lutz Wehrend, Rüdiger Prinz, Thomas Meyer, Bernd Marx, Toni Breuer, Stefan Großmann 
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Anlagen zum Antrag 
 

Anlage 1: 

 
Anlage 2: 
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